
 

 

ÜBERGÄNGE SCHAFFEN – ARBEIT INKLUSIV 
ÜBERGANG IN MINIJOB 

Mit dem Modellprojekt „Übergänge schaffen – Arbeit inklusiv“ möchte das Land Schleswig-
Holstein Menschen mit wesentlicher Behinderung über §§ 60, 61 und 61a SGB IX hinaus-
gehende Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) 
ermöglichen. Durch die enge Zusammenarbeit der Träger der Eingliederungshilfe Schles-
wig-Holstein und dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und 
Gleichstellung – Integrationsamt – kann eine dauerhafte Integration auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt gelingen. Arbeitgebende, die einen wesentlich behinderten Menschen im 
Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses einstellen, erhalten einen Loh-
kostenzuschuss. 

Modul: Übergang in Minijob

Unter welchen  
Vorrausetzungen bekomme 
ich als arbeitgebende Person 
diesen Lohnkostenzuschuss? 

Arbeitgebende können einen Lohnkostenzuschuss für 
ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis mit weniger 
als 15 Wochenstunden erhalten, wenn  

• der/die Arbeitnehmer*in wesentlich behindert ist und 
Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer 
WfbM hat und 

• sie individuell geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen und bereit sind, die Beschäftigungsbedingun-
gen an die Fähigkeiten und die Belastbarkeit der 
wesentlich behinderten Menschen anzupassen. 

Wie hoch ist der 
Lohnkostenzuschuss? 

Arbeitgebende erhalten vom Träger der Eingliederungs-
hilfe für Neueinstellungen Lohnkostenzuschüsse für die 
ersten 60 Beschäftigungsmonate in Höhe von bis zu 50 
vom Hundert der Bruttoaufwendungen. 

An wen kann ich mich 
wenden, um die Leistungen 
zu beantragen? 

Der Träger der Eingliederungshilfe erstattet den Be-
schäftigten bei Bedarf anfallende Fahrtkosten für öffent-
liche Verkehrsmittel.  

In besonderen Einzelfällen (z.B. Unterstützung bei der 
Suche nach geeigneten Beschäftigungen oder beson-
deren Problemlagen am Arbeitsplatz) kann durch den 
Träger der Eingliederungshilfe im Rahmen eines Ge-
samtplanverfahrens ein Vermittlungsauftrag an den In-
tegrationsfachdienst erfolgen. 
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An wen kann ich mich wenden, 
um den Lohnkostenzuschuss 
zu beantragen? 

Die Mitarbeitenden der Eingliederungshilfe bei den Krei-
sen und kreisfreien Städten und die regional zuständi-
gen Integrationsfachdienste können über das Beantra-
gungsverfahren Auskunft geben und den Antrag ent-
sprechend weiterleiten.
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